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Der schnelle Weg von der Idee  
zur Realität
Zur Gründungsgeschichte der  
Denkmalstiftung Baden-Württemberg

Peter Rothemund / Stefan Köhler

Die Denkmalstiftung Baden-Württemberg feiert dieses Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. 
Ihre Gründung im Juni 1985 ist vor allem auf das Engagement zweier Männer zurück-
zuführen. Es waren Carl Herzog von Württemberg, der den ersten Impuls gab, und 
der damalige Ministerpräsident Lothar Späth, der alle erforderlichen Schritte und 
Formalitäten bis hin zur Gründung im Eiltempo auf den Weg brachte. 

Der Beitrag arbeitet die Entstehungsgeschichte 
anhand von Auswertungen im Landesarchiv Ba-
den-Württemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, 
und den Privatakten des Königshauses im Archiv 
in Schloss Altshausen erstmalig auf und gibt im 
„Kurzraffer“ die Entstehungsgeschichte der Denk
malstiftung von der Idee zur Realität wieder 
(Abb. 1). Ein weiterer Beitrag zu den Förderprojek-
ten der Denkmalstiftung Baden-Württemberg 
folgt im kommenden Heft.

Die 1970er und 1980er Jahre gelten als 
Blütezeit der Denkmalpflege
Die siebziger und achtziger Jahre des 20. Jahr-
hunderts waren für den Denkmalschutz eine gute 
Zeit, international und national. Die UNESCO ver-
abschiedete 1972 die Welterbekonvention, das 
Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz 
(DNK) entstand 1973, der Europarat befasste sich 

vielfach und detailliert mit Fragen des Denkmal-
schutzes und beschloss 1975 eine Europäische 
Denkmalschutz-Charta. Insbesondere die Durch-
führung des Europäischen Denkmalschutzjahres 
im gleichen Jahr war ein immenser, lang nachwir-
kender Erfolg. Die Bundesländer verabschiedeten 
nach und nach moderne Denkmalschutzgesetze, 
der Bundestag 1980 ein Gesetz zur Berücksichti-
gung des Denkmalschutzes im Bundesrecht, das 
DNK ergriff die Initiative für die Gründung einer 
Deutschen Stiftung Denkmalschutz. 

Auch in Baden-Württemberg ging es 
voran
1962 war ein in den baden-württembergischen 
Landtag eingebrachter Entwurf für ein Denkmal-
schutzgesetz noch im parlamentarischen Verfah-
ren stecken geblieben, doch ein 1970 vorgelegter 
neuer Entwurf wurde ein Jahr später beschlossen. 
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1  Ehemaliges Waisenhaus 
in Stuttgart aus der Luft. 
Heute befindet sich hier 
der Sitz der Denkmalstif-
tung Baden-Württemberg.

Zugleich gab es mehr und mehr staatliche Unter-
stützung für die Denkmaleigentümer. Gleichwohl 
genügte dies nicht, um den Erhalt des baden-
württembergischen Kulturerbes sicherzustellen.
In der folgenden Dekade entstand in nachgerade 
unglaublich kurzer Zeit die Denkmalstiftung Ba-
den-Württemberg. Die Idee dafür war schon län-
ger da, doch bedurfte es zweier Männer, um ihr 
zum Erfolg zu verhelfen. Den Anstoß gab Carl 
Herzog von Württemberg (Abb. 2), der Minister-
präsident Lothar Späth am 2. März 1984 bei 
einem Kurzbesuch im Staatsministerium ansprach 
und am 29. März in einem Brief nachsetzte: „In 
unserem Bundesland Baden-Württemberg, einem 
der kunst- und denkmalreichsten Bundesländer, 
gibt es eine Menge von Kunstgegenständen, die 
einem langsamen, aber sicheren Verfall entge-
gengehen. Es sind dies Gegenstände und Gebäu-
de, die sowohl im Privatbesitz wie im Landesbe-
sitz sind. Bei der finanziellen Angespanntheit ist 
es dem Land unmöglich, all diese Dinge gleichzei
tig anzugehen.“ Und dann wartete Herzog Carl 
mit seiner Idee auf: „Um hier Abhilfe zu schaffen, 
möchte ich den Vorschlag machen, eine Stiftung, 
ähnlich wie die Kunststiftung Baden-Württem-
berg, zu gründen, die zu 50 Prozent von privater 

Seite und 50 Prozent vom Land dotiert wird. Es 
geht mir auch darum, im Land noch mehr das 
Interesse für ein breit gestreutes Mäzenatentum 
zu wecken“ (Abb. 3). Der Kern dessen, was bis 
heute die Denkmalstiftung Baden-Württemberg 
ausmacht, war damit pointiert beschrieben. 

Das Schreiben fand einen 
aufgeschlossenen Adressaten 
Der Ministerpräsident reagierte spontan, rief 
schon am 6. April, ohne sich um Dienstwege und 
ministerielle Zuständigkeiten zu kümmern, den 
darüber vermutlich leicht verblüfften Präsidenten 
des Landesdenkmalamtes, Prof. Dr. August Ge-
beßler, an und schickte ihm noch am selben Tag 
ein Schreiben mit dem Auftrag, „ein Konzept für 
eine solche Denkmalschutzstiftung Baden-Würt-
temberg zu entwickeln“ (Abb. 4, 7). Dass er an 
nichts Kleines dachte, machte sein Hinweis klar, 
„ich könnte mir vorstellen, dass das Land Baden-
Württemberg für diese Stiftung eine Erstausstat-
tung von mindestens 50 Millionen DM bereit 
hält“; dass es ihm ernst war, verdeutlicht der wei-
tere Hinweis: „Ich darf Sie noch auf den interes-
santen Artikel der FAZ ‚Deutsche Stiftung Denk-
malschutz‘ hinweisen.“



3 Brief von Carl Herzog 
von Württemberg an 
 Ministerpräsident Lothar 
Späth mit dem Vorschlag 
einer Stiftungsgründung 
zugunsten von Kulturdenk-
malen vom 29. März 1984.

2 Ministerpräsident Lothar 
Späth (li.) und Carl Herzog 
von Württemberg bei der 
Buchvorstellung des 
 Werkes „900 Jahre Haus 
Württemberg“ im Neuen 
Schloss in Stuttgart am 
12. November 1984.

Mit einer freundlichen Bezugnahme auf die be-
reits laufenden Arbeiten für eine Deutsche Stif-
tung Denkmalschutz hätte Späth das Anliegen 
des Herzogs leicht mit einem Kanzleitrost be-
scheiden können. Doch dem Regierungschef 

ging es um ein eigenes kulturelles Leuchtturm-
projekt, nicht nur um ein baden-württembergi-
sches Mitwirken an einem Bundesprojekt. In 
einem Antwortschreiben an Herzog Carl versi-
cherte er diesem, dessen Anliegen sei bei ihm 

„auf fruchtbaren Boden gefallen“.
Die Arbeitsebene des Staatsministeriums sorgte 
dafür, dass der Prof. Gebeßler zugedachte Auf-
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4 Antwortbrief des Minis-
terpräsidenten an S. K. H. 
Herzog Carl von Württem-
berg zum Vorschlag einer 
Stiftungsgründung „Denk-
malschutz Baden-Würt-
temberg“ vom 6. April 
1984.

trag zügig dort landete, wo er hingehörte, bei 
den berührten Ministerien: dem damals für den 
Denkmalschutz zuständigen Innenministerium 
(IM), dem Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst (MWK) und dem Finanzministerium (FM). 
Bereits am 17. April gab es in der Villa Reitzen-
stein eine Besprechung mit Spitzenbeamten der 
drei Ressorts „zur Überlegung des Herrn Minis-
terpräsidenten, eine Kulturstiftung des Landes zu 
gründen.“ Dabei müssen, wie sich aus dem Be-
sprechungsvermerk des Finanzministeriums er-
gibt, durchaus Zweifel geäußert worden sein, ob 
es eine solche Stiftung brauche. Zudem führte 
der Amtschef des Finanzministeriums aus, „daß 
es völlig ausgeschlossen ist, aus Haushaltsmit-
teln einen Betrag von 50 Millionen DM, auch 
wenn man dies auf mehrere Jahre verteilen 
würde, aufzubringen“. Dennoch wurde am 
Ende „vorbehaltlich einer detaillierten Aufga-
benbeschreibung im Grundsatz der Überle-
gung zugestimmt.“
Die Arbeiten für die Errichtung einer Denk-
malstiftung – die Federführung kam dem 
Innenministerium (IM) zu – nahmen ange-
sichts der Besprechung gewaltig an Fahrt 
auf, vor allem als das Staatsministerium das The-
ma Denkmalstiftung auf die Tagesordnung der 
Klausurtagung des Kabinetts vom 13./14. Mai 
1984 setzte – äußerst ungewöhnlich schnell und 
so nur durch ein deutliches Drängen des Minis-
terpräsidenten zu erklären. Bereits am 24. April 
gab es den ersten Entwurf einer Kabinettsvorlage, 
schon bis 8. Mai die Zustimmung des Ministeri-
ums für Wissenschaft und Kunst und des Finanz-
ministeriums zu der vor allem bezüglich der Fi-
nanzierungsfragen weiter entwickelten Fassung 
der Vorlage. 

Carl Herzog von Württemberg war von 
der Entwicklung angetan
Auch Herzog Carl blieb nicht untätig. Am 9. Mai 
führte er im Innenministerium eine Besprechung, 
bei der er einen in elf Paragraphen detailliert aus-
gearbeiteten Entwurf der Stiftungssatzung vor-
legte. Die Sitzung, an der auch Prof. Gebeßler 
teilnahm, muss recht einvernehmlich gewesen 
sein; zumindest wird zu ihr in einem ministeriel-
len Vermerk festgehalten, die beiderseitigen Vor-
stellungen liefen weitgehend konform.

Der Kabinettsvorlage erteilte der Ministerrat bei 
der Klausurtagung seine Zustimmung, das Innen-
ministerium erhielt den Auftrag, die nächsten 
Schritte anzugehen. Noch war vieles offen, die 
Vorlage enthielt erst einmal nur Eckpunkte für 
eine (Arbeitstitel) „Denkmal- und Kulturstiftung 
Baden-Württemberg“, aber deren Errichtung war 
jetzt ein offizielles Projekt des Landes geworden. 
Folgerichtig machte der Ministerpräsident die 
Stiftung zum Gegenstand seiner Regierungserklä-
rung vom 19. Juni und kündigte an, das Land 
werde dafür bis zu 50 Millionen DM zur Verfü-
gung stellen. Bereits einen Tag später besprach er 
sich für das Weitere mit Herzog Carl, Innenminis-
ter Dietmar Schlee und Wissenschaftsminister 
Prof. Dr. Helmut Engler. Das Treffen in der Stutt-
garter Villa Gemmingen, damals Sitz des Landes-
denkmalamtes (Abb. 5), führte zur Streichung der 
anfänglichen Überlegung, der kommenden Ein-
richtung auch die Sicherung besonders wertvoller 
Bestände von Bibliotheken, Archiven und Samm-
lungen zu übertragen – für eine klare Fokussie-
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rung der Stiftungsarbeit sicher mehr Gewinn als 
Verlust. 
Wenige Monate später hatte das  Innenministerium 
seinen Auftrag mit einer neunzehnseitigen Kabi-
nettsvorlage abgearbeitet. Auf den Beschluss vor-
schlag setzte Innenminister Schlee ein fünf Zenti-
meter großes „Ja!“. Der Ministerrat billigte am 
22. Oktober die Errichtung der Stiftung und deren 
Finanzausstattung und Struktur (Satzung, Vor-
stand, Kuratorium) (Abb. 6). Das Stiftungskapital 
des Landes wurde auf 50 Millionen DM festge-
setzt, dazu kamen weitere 18 Millionen DM „für 
Ausschüttungen zur unmittelbaren Erfüllung der 
Stiftungsaufgaben“. Zwar hatten die Haushälter 
für eine gehörige zeitliche Streckung der Mittel-
bereitstellung (1985–1996) gesorgt und die Ein-
bringung weiterer 18 Millionen DM an Bedingun-
gen geknüpft. Trotzdem hatte Lothar Späth im 
Herbst, was er im Frühjahr wollte: eine Ausstat-
tung der Stiftung mit mindestens 50 Millionen 
DM.
Noch am Tag der Kabinettssitzung  unterzeichnete 
Ministerpräsident Späth das so genannte Stif-
tungsgeschäft, das gemäß § 80 BGB grundlegen-
de Dokument für die Errichtung einer Stiftung 
bürgerlichen Rechts. Finanziell hielt man sich da-
bei bedeckt; dem Regierungsbeschluss fehlte 
noch die umfassende finanzielle Absicherung im 
Staatshaushaltsgesetz des Landtags. Im Stiftungs-
geschäft verpflichtete sich das Land nur dazu, in 

den Jahren 1985 und 1986 insgesamt 10 Millio-
nen DM als Stiftungsvermögen zu erbringen. 
Aber der Auftrag der Stiftung wurde im Doku-
ment in bis heute gültiger und recht offener Wei-
se festgelegt: „Die Stiftung hat die Aufgabe, zur 
Erhaltung von Kulturdenkmalen im Sinne des 
Denkmalschutzgesetzes beizutragen. Dieser Zweck 
soll vorrangig durch die Förderung privater Initia-
tiven auf dem Gebiet der Denkmalpflege verwirk-
licht werden. Die Stiftung wird insbesondere dort 
tätig, wo die staatliche Denkmalpflege nicht oder 
in beschränktem Umfang wirkt.“
Präziser wollte das Land im Stiftungsgeschäft 
nicht werden. „Die weite Aufgabenstellung der 
Stiftung wurde“, so heißt es in der Kabinettsvor-
lage, „bewusst gewählt, um ihr zu ermöglichen, 
eine selbständige, die staatliche Denkmalpflege 
sinnvoll ergänzende Fördertätigkeit zu entwi-
ckeln.“ Die Stiftung sollte die Freiheit haben, 
ihren Standort in der Denkmalpflege selbst zu 
bestimmen und – das war dem  Finanzministerium 
wohl ein Dorn im Auge – nach ureigenem För-
derkonzept zur Denkmalerhaltung beizutragen. 
Sie sollte entscheiden können, in welchen Fällen 
sie die staatliche Förderung unterstützt oder un-
abhängig von dieser agiert. Die vorrangige För-
derung privater Initiativen sollte kein Hindernis 
sein, daneben auch kirchliche und kommunale 
Denkmaleigentümer zu bezuschussen. Die Stif-
tung sollte herausragend bedeutsame Denkmale 

5 Villa Gemmingen, da-
maliger Sitz des Landes-
denkmalamtes im Juni 
1984.
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fördern, sich aber auch bescheidener Denkmale 
annehmen können. Obwohl das Land der alleini-
ge Stifter war und der Name Denkmalstiftung 
Baden-Württemberg staatsnah klingt, dachte die 
Landesregierung nicht daran, die Stiftung zum 
verlängerten Arm ihrer Denkmalpolitik zu ma-
chen. Ausdruck dessen ist, dass sie sich in der 
Satzung nur das Recht vorbehielt, eines von fünf 
Vorstandsmitgliedern zu bestimmen.

Nationale Aufmerksamkeit für das 
Gründungsgeschehen
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) urteilte 
am 19. Dezember 1984 voll des Lobes über das 
Geschehen: „So schnell, so einfach geht das, 
wenn politischer Wille sich mit Bürgersinn paart. 
Der politische Wille geht in diesem Fall vom ba-
den-württembergischen Ministerpräsident Lothar 
Späth aus, dessen Denkmalbegeisterung – das sei 

der guten Ordnung halber hinzugefügt – 
nicht erst gestern erwacht ist; der Bürger-
sinn wird in diesem Fall verkörpert durch 
Herzog Carl von Württemberg.“

6 Brief des Minister-
präsidenten Lothar Späth 
an S. K. H. Carl Herzog von 
Württemberg mit Hinweis 
auf Zustimmung der Lan-
desregierung zur Stiftungs-
gründung vom 31. Januar 
1985.

der guten Ordnung halber hinzugefügt – 
nicht erst gestern erwacht ist; der Bürger-
sinn wird in diesem Fall verkörpert durch 
Herzog Carl von Württemberg.“
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7  Prof. Dr. August Gebeß-
ler, damaliger Präsident des 
Landesdenkmalamtes.

Ganz war das Projekt Denkmalstiftung allerdings 
noch nicht in trockenen Tüchern. Am 1. Februar 
1985 erreichten das Finanz- und das Innenminis-
terium sechs Seiten des Rechnungshofes Baden-
Württemberg. Er wandte sich ganz grundsätzlich 
gegen die Errichtung einer Denkmalstiftung. Eine 
solche Institution – noch dazu mit dem im Stif-
tungsgeschäft so offen formulierten Arbeitsauf-
trag! – erschien ihm nicht nur unnötig, sondern 
sogar als schädlich für die staatliche Denkmal-
pflege. Falls man nicht auf die Stiftung verzichten 
wolle, müsse sie zumindest als staatlich dominier-
te öffentlich-rechtliche Stiftung geschaffen wer-
den. Das wäre freilich das Ende für jegliches Wer-
ben um privates Engagement gewesen.
Doch der „Querschuss“ (Aktennotiz im IM) kam 
zu spät, das Projekt war schlicht schon zu promi-
nent geworden und erste Förderanträge lagen 
sogar schon vor. Und: Ministerpräsident Späth 
hatte das Vorhaben beim ersten Landesdenkmal-
tag Baden-Württemberg am 23./24. Oktober 

1984 in Ravensburg bereits öffentlich vorgestellt. 
Zudem hatte er am Tag vor dem Brief des Rech-
nungshofes dem Herzog geschrieben, es seien 
„alle Voraussetzungen dafür geschaffen, die Stif-
tung gemeinsam mit Bürgern … mit Leben zu 
erfüllen“. Noch am selben Tag bat er 58 Persön-
lichkeiten von höchstem Rang und Namen auf 
den 22. Februar 1985 zu einem „zwanglosen 
Gespräch“ in die Villa Reitzenstein. 
Wobei die Adressaten, überwiegend Vertreter der 
Wirtschaft, seinem Schreiben entnehmen konn-
ten, dass es ganz so zwanglos nicht werden wür-
de: „Die Landesregierung strebt an, daß die Auf-
gaben der Stiftung je zur Hälfte vom Land und 
von privaten Spenden finanziert werden. … Das 
Land stellt insgesamt 68 Millionen DM zur Verfü-
gung. … Ich würde mich freuen, wenn ich für 
diese Aufgaben Ihre Unterstützung finden könn-
te und darf Sie einladen …“. Carl Herzog von 
Württemberg erhöhte im Treffen den Erwar-
tungsdruck durch seine Mitteilung, er stelle 
300 000  DM zur Verfügung (und erklärte zu-
gleich, dass er die Stiftung für seine eigenen Kul-
turdenkmale nicht in Anspruch nehmen wolle). 
Allen Anwesenden machte Späth zeitlich gehörig 
Druck: „Abschließend gibt der Herr MP seiner 
Hoffnung Ausdruck, daß alle Voraussetzungen 
der Stiftungsorgane binnen eines Zeitraums von 
8 Wochen geschaffen werden.“ (Ergebnisnieder-
schrift des Staatsministeriums). 
Das zeigte im Innenministerium erkennbare Wir-
kung. Dessen Amtschef erstellte – absolut unge-
wöhnlich – höchstpersönlich eine achtseitige 
handschriftliche Checkliste für die weiteren Ar-
beiten bis zu einem Gründungsfestakt. In einer 
als vertraulich gekennzeichneten Notiz schrieb er 
seinem Minister: „Im Übrigen sollte unbedingt 
versucht werden, den Festakt vor dem 17. April 
1985 durchzuführen.“ Denn auf diesen Tag war 
der Gründungsakt der Deutschen Stiftung Denk-
malschutz terminiert. Der Wettlauf ging zwar 
verloren, aber dafür konnte die Landesstiftung 
finanziell auf weitaus bessere Füße gestellt wer-
den – darauf hinzuweisen konnte sich Späth spä-
ter bei deren Gründungsfestakt nicht verkneifen. 
Obwohl die Stiftungsidee in Späths Kaminge-
spräch vom 22. Februar einhellige Zustimmung 
fand, wurden direkt in der Besprechung „nur“ 
weitere 800 000 DM zugesagt. Herzog Carl nutzte 
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8  Ehrenamtlicher Ge-
schäftsführer Dr. Stefan 
Köhler (l.) im Gespräch mit 
Dipl.-Kfm Hans Freiländer, 
erstem Vorstandsvorsitzen-
den der Denkmalstiftung 
Baden-Württemberg von 
1985 bis 2002, seinerzeit 
Vorsitzender des Landes-
verbands der Baden-Würt-
tembergischen Industrie 
e.V., Träger des Bundesver-
dienstkreuzes Erster Klasse.

Interview mit Herrn Freiländer, dem ersten Vorstandsvorsitzenden (Abb. 8) 
Das Interview führte Dr. Stefan Köhler

Köhler: Herr Freiländer, vorweg, es ist mir 
eine große Freude und Ehre mit Ihnen sprechen 
zu dürfen. Sie sind einer der noch wenigen le-
benden Zeitzeugen der Gründung der Denk-
malstiftung Baden-Württemberg. Die wichtigs-
te Frage: Was ist Ihnen zur Stiftungsgründung 
in Erinnerung geblieben?

Freiländer: Besonders in Erinnerung geblie
ben ist mir die tiefe Überzeugung, die Minister-
präsident Lothar Späth und Carl Herzog von 
Württemberg in sich trugen. Sie wollten das 
reichhaltige Erbe des Landes bewahren und die 
Menschen dafür gewinnen, ja begeistern.

Köhler:  Sie kamen ja als Mann der Wirt-
schaft im Vorfeld der Gründung hinzu. Wieso 
Sie?

Freiländer:  Ministerpräsident Späth und 
ich hatten zu unternehmerischen Themen im-
mer wieder einen Austausch. Ich war seinerzeit 
ja der Vorsitzende des Landesverbands der In-
dustrie in Baden-Württemberg. Späth war es 
wichtig, dass die Wirtschaft sich auch der 
Denkmalpflege annimmt. Und das entsprach 
auch meinem Verständnis.

Köhler: Und wie kam es dazu, dass Sie als 
Vorstandsvorsitzender bestimmt wurden?

Freiländer: Das ist eine nette, kurze Ge-
schichte. Ministerpräsident Späth war mit einer 
Wirtschaftsdelegation aus Baden-Württemberg 
in Moskau unterwegs. In meiner Funktion als 
Industrieverbandsvorsitzender war ich natürlich 
dabei. Als wir über den Roten Platz liefen, sagte 
Lothar Späth völlig unvermittelt und überra-
schend zu mir: „Und Sie, Herr Freiländer über-
nehmen den Vorsitz im Vorstand der Denkmal-
stiftung!“ Und ich sagte einfach nur kurz: „Ja, 
mache ich.“ Schlussendlich wurden es 17 Jah-
re. Darauf bin ich rückblickend stolz wie auch 
zugleich dankbar.

Köhler:  Darauf können Sie wahrlich stolz 
sein. Respekt! Meine abschließende Frage: Wie 

stehen Sie heute zur Denkmalpflege und zur 
Denkmalstiftung?

Freiländer: Die Denkmalpflege ist mir noch 
mehr ans Herz gewachsen. Ich bin auch der 
Ansicht, dass in diesen schweren Zeiten mit Co-
rona und Krieg und vielem anderen die Denk-
malpflege an Bedeutung gewinnt. Denkmäler 
erinnern uns nicht nur an die Vergangenheit, 
sondern sie geben uns auch Halt und Orientie-
rung…

Köhler: … und die Denkmalstiftung?
Freiländer:  Trotz meines Alters (redaktio-

neller Hinweis: zum Datum des Interviews am 
22 .2. 2024 kurz vor dem 97. Geburtstag) ver-
folge ich über die Zeitschrift „Denkmalstim-
me“, die ich regelmäßig von der Denkmal
stiftung zugesendet bekomme, noch das 
Geschehen. Ich wünsche der Stiftung für die 
Zukunft alles erdenklich Gute!
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10 Ministerpräsident 
 Lothar Späth (zweiter von 
rechts) als Gastgeber des 
Gründungsfestaktes der 
Denkmalstiftung neben 
Maulbronns Bürgermeister 
Dieter Dziellak.

sein eigenes Netzwerk zu einem Kamingespräch 
am 15. April im Ludwigsburger Schloss  Monrepos. 
Doch so sehr die beiden Initiatoren um  finanzielle 
Beteiligungen warben: An dieser Stelle blieb ih-
nen mit 2,5 Millionen DM zugesagter Mittel ein 
durchschlagender Erfolg versagt.

Die personelle Besetzung der Gremien 
wird vorab festgelegt
In den Wochen vor dem Festakt wurden durch 
ein am 22. Februar gebildetes Komitee (unter IM-
Vorsitz und mit Beteiligung des Herzogs) und den 
Ministerrat die personellen Weichen für das Ku-
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sein eigenes Netzwerk zu einem Kamingespräch Die personelle Besetzung der Gremien 
9 Artikel aus der Schwä-
bischen Zeitung vom 
28. Juni 1985 über den 
 Gründungsfestakt der 
Denkmalstiftung in Maul-
bronn.
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 Im Fokus

11  Das Jubiläumslogo  
der Denkmalstiftung 
Baden-Württemberg.

ratorium und den Vorstand der Stiftung gestellt. 
Am 8. März wurde in einer kleinen Runde im 
Stuttgarter Hotel Graf Zeppelin das Programm 
einer Gründungsveranstaltung und die Zusam-
mensetzung eines fünfköpfigen Vorstands erör-
tert. Bei der Wahl der Örtlichkeit für die Grün-
dungsveranstaltung sollte ein „neutraler“ Ort 
zwischen Baden und Württemberg gesucht wer-
den. Die Wahl fiel schließlich auf das Kloster 
Maulbronn, welches dem Festakt am 27. Juni ei-
nen gebührend repräsentativen Rahmen gab.
Doch vorab war noch mit dem Rechnungshof zu 
reden. Dieser hatte die Wucht der Entwicklung 
inzwischen wahrgenommen und zeigte nur noch 
wenig Widerstand. Am Ende kam die Veranke-
rung eines Prüfrechts des Hofes in der Satzung 
heraus. Im Innenministerium konnte man dem 
etwas abgewinnen: „In der Öffentlichkeit kann 
im Bedarfsfalle auf die Prüfung durch den Rech-
nungshof entlastend hingewiesen werden.“ Da-
nach wurde – es war höchste Zeit – am 24. Juni 
die Errichtung der Stiftung behördlich genehmigt.
Drei Tage später fand unmittelbar vor dem Fest-
akt zunächst die konstituierende Sitzung des Ku-
ratoriums (42 Männer, eine Frau) statt. Wie vor-
bereitet, wurde Innenminister Schlee zum 
Vorsitzenden gewählt; Bruno Rühl, Präsident des 
Württembergischen Sparkassen- und Giroverban-
des, zum Stellvertreter. Vorstandsmitglieder wur-
den neben Ministerialdirektor Dr. Dieter Vogel 
(IM, bestellter Vertreter der Landesregierung) 
durch Wahl des Kuratoriums Herzog Carl, Prof. 
Gebeßler, Oberbürgermeister a. D. Dr. Hans Lo-
renser (Vorsitzender des Schwäbischen Heimat-
bundes) und Dipl.-Kfm. Hans Freiländer (Vorsit-
zender des Industrieverbandes BW). Letzteren 
wählte der Vorstand zu seinem Vorsitzenden (wie 
es dazu kam: siehe Interview). Oberbürgermeister 
a. D. Dr. Ulrich Regelmann wurde zum ehrenamt-
lichen Geschäftsführer ernannt. 

27. Juni 1985 –  
Die Idee wird zur Wirklichkeit
Der 27. Juni 1985 war ein Tag ganz nach dem 
Geschmack des Ministerpräsidenten: eine Mixtur 
aus Wirtschaft und Kultur. Zunächst weihte er 

das damals größte Kernkraftwerk des Landes in 
Philippsburg ein, dann hob er beim Festakt im 
Kloster Maulbronn die Stiftung öffentlichkeits-
wirksam aus der Taufe (Abb. 9–10). Späth bezeich-
nete das Zusammenfallen der Termine als für das 
Land Baden-Württemberg fast symbolisch. In 
seiner Rede, in der er natürlich Herzog Carl für 
dessen Initiative dankte, warb er für privates Mä-
zenatentum. Den ministeriellen Entwurf, den er 
problemlos einfach hätte verlesen können, hatte 
der Ministerpräsident kräftig überarbeitet und 
ihm seine ganz persönliche Note gegeben – auch 
da zeigte sich wieder, dass der Denkmalschutz 
Lothar Späth ein echtes Anliegen war.
Mit der Besetzung der Gremien war die Stiftung 
handlungsfähig geworden und nahm sogleich 
ihre Arbeit auf. Zunächst unterstützt durch die 
Landesverwaltung mussten zu Beginn viele basale 
Aufgaben bewältigt werden: eigene Räume be-
schaffen, Konten eröffnen, Spenden- und Steu-
erfragen klären, Wirtschaftsplan erarbeiten, Mit-
arbeiter einstellen. Gleichwohl konnte das 
Kuratorium schon am 14. Oktober die Förder-
grundsätze der Stiftung beschließen. Nur einen 
Monat später, am 19. November, traf der Vor-
stand seine ersten Förderentscheidungen. Aus 
40 Anträgen wurden neun Vorhaben ausgewählt 
und mit insgesamt 900 000 DM bedacht. Die Idee 
des Herzogs war Wirklichkeit geworden.� 
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